
45,5 Mio.* gesetzlich Versicherte 
profitieren, wenn die Krankenversicherung 
wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern gezahlt wird.

Verbrauchern Sicherheit geben – Vertrauen in eine bezahl-
bare gesetzliche Krankenversicherung stärken



Der vzbv fordert:

GESETZLICH KRANKENVERSICHERTE VOR STEIGENDEN KOSTEN 
SCHÜTZEN: ZUR PARITÄTISCHEN FINANZIERUNG DER GESETZLICHEN 
KRANKENVERSICHERUNG ZURÜCKKEHREN

Vor welchem Problem stehen Verbraucher? 
Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen zurzeit einen durch-
schnittlichen Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent – Tendenz steigend. Der allgemeine 
Beitragssatz für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) liegt seit 2015 bei 
14,6 Prozent des Bruttoeinkommens. Seitdem ist der Arbeitgeberbeitrag bei 7,3 
Prozent gesetzlich festgeschrieben und damit gedeckelt. Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zahlen ebenfalls 7,3 Prozent – plus Zusatzbeitrag. Alle Ausgaben-
steigerungen in der Versorgung müssen allein die Versicherten über Zusatzbei-
träge bezahlen. Angesichts der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen werden 
diese stetig steigen und viele Verbraucherinnen und Verbraucher überfordern. 

So kann’s gehen: 
Gesetzlich Versicherte müssen finanziell entlastet und der Preiswettbewerb 
der gesetzlichen Krankenkassen muss entschärft werden. Um im Wettbewerb 
mit anderen Kassen zu bestehen, versuchen die Krankenkassen, Ausgaben zu 
vermeiden und ihre Zusatzbeiträge möglichst niedrig zu halten. Sinnvoller ist es 
aber, den Wettbewerb um mehr Service- und Versorgungsqualität zwischen den 
Krankenkassen zu steigern. Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der GKV 
ist aus Verbrauchersicht unerlässlich. Die Kosten müssen zukünftig wieder ge-
recht verteilt und von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu gleichen Teilen bezahlt 
werden.
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* Quelle Vorderseite: Bundesministerium für Gesundheit, Mitglieder in der gesetzlichen Krankenver- 

sicherung ohne freiwillig Versicherte und Empfänger von Arbeitslosengeld I oder II, Januar 2017


